
  

 

 

Material Standardcurriculum Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt 
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* bei Sorge, dass Leitung involviert ist oder Verdunkelungsgefahr durch Leitung besteht:  

� direkte Meldung an regionalen Präventionsbeauftragten und Hinzuziehung einer externen 
Fachberatungsstelle    

 

 

Ein Übergriff oder eine  strafrechtlich relevante 

Handlung wird berichtet oder vermutet 

�  Meldung auf  Bundesebene 
�  Aufarbeitung auf Einrichtungsebene 

Übergriff oder strafrechtlich relevante Handlung wird 

direkt beobachtet. 

Unverzüglich Meldung an DiözesangeschäftsführerIn, Einrichtungsleitung oder BG-GeschäftsführerIn*  oder 
regionalEn PräventionsbeauftragtEn 

Intervention: 

� Sicherstellung des Schutzes des/der 

Betroffenen/  

� Trennung Opfer/Täter 
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� Sicherstellung des Schutzes des/der Betroffenen/ 
Trennung Opfer/Täter, 

� Vermittlung des/der  Betroffenen an Hilfeeinrichtung  
� Einleitung (arbeits-)rechtlicher Konsequenzen 
� Information der Betroffenen und Angehörigen  
� Beratung und Hilfeangebote für Betroffene, Beteiligte 

und Angehörige, Information der involvierten 
MitarbeiterInnen. 

Verdacht ist begründet 

Verantwor-
tung für die 
Einhaltung des 
Verfahrens-
ablaufes: : : :     
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Rehabilitations-

verfahren  

Verdacht erweist sich 

als unbegründet 

Bei Unsicherheit Beratung/ Unterstützung 

durch PräventionsbeauftragtEn oder externe 

Beratungsstelle. 

Gespräch mit BetroffenEr/m mit 
Präventionsbeauftragten ggf. unter 
Beteiligung von Person des Vertrauens, 
Fachkraft, … 

Anhörung des/r Beschuldigten/m (durch 
Geschäftsführung, ggf. 
PersonalverantwortlicheM 

Beratung & Entscheidung über  weiteres Vorgehen 
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Planung des weiteren Vorgehens (Schutz der Betroffenen/Verdachtsabklärung) unter Leitung und nach 
Maßgabe der/des Präventionsbeauftragten.  Mindestens aber muss die Geschäftsführung einbezogen sowie eine 
externen Fachkraft/Fachberatungsstelle konsultiert werden. 

� Einschätzung des Verdachtes oder der beobachteten Handlungen. 
� Entscheidung über Schutzmaßnahmen 
� Entscheidung über Strafanzeige 

 

Verfahrensanweisung Intervention: Übergriffe und strafrechtlich relevante Handlungen 


